
Abonnement über
Reitunterricht / Longenunterricht
auf vereinseigenen Lehrpferden

Stand 19.03.09

Für den Reitschüler: __________________________________  Jugendlich
Vorname; Nachname  Erwachsen

__________________________________   /__________________
Anschrift Tel.-Nr.

Die Reitstunde findet jeweils am: ___________________  um __________   Uhr statt.
 Wochentag Uhrzeit

Übungsleiter: _________________________________/_______________
Name      Tel.-Nr.

Das Abonnement beginnt am: __________________
Datum

Bedingungen für den Reitunterricht:

Der Reit- und Fahrverein Wiesloch stellt zu dem gebuchten Zeitraum die Reithalle bzw. einen
Reitplatz sowie ein Lehrpferd und einen qualifizierten Übungsleiter zur Verfügung.

Die Dauer einer Unterrichtseinheit beträgt insgesamt 45 Minuten für eine Gruppenstunde Reiten und
20 Minuten für den Einzelunterricht an der Longe. Darin ist das Aufsitzen, der Unterricht, sowie das
Trockenreiten und Absitzen enthalten. Das Putzen und Satteln bzw. Absatteln der Pferde ist vor und
nach dem Unterricht unter Aufsicht des Übungsleiters vom Reitschüler durchzuführen. Der
Longenunterricht ist die Vorbereitung des Reitschülers auf die Teilnahme am Reitunterricht. Der
Übergang von der Longenstunde zur Reitstunde erfolgt möglichst ohne Unterbrechung.

Voraussetzung ist die aktive Mitgliedschaft des Reitschülers im Reit- und Fahrverein Wiesloch e.V.
Beim Reiten ohne Helm besteht kein Versicherungsschutz.

Das Abonnement läuft jeweils 1 Quartal und verlängert sich um jeweils ein weiteres Quartal, wenn es
nicht fristgerecht gekündigt wird.

Das Abonnement ist auf unbestimmte Zeit gebucht und kann von beiden Seiten mit einer
Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Quartalsende gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der
Schriftform. Maßgeblich ist der Eingang des Kündigungsschreibens.

Der Preis richtet sich nach der jeweils gültigen Gebührenordnung. Der Betrag wird jeweils monatlich
im Voraus von Ihrem Konto abgebucht.

Wird die Teilnahme an einer Unterrichtseinheit 2 Tage vorher abgesagt, kann diese innerhalb von 4
Wochen, in einer Unterrichtseinheit auf einem freien Lehrpferd nachgeritten werden.

Falls ein Reitschüler wegen einer länger andauernden Krankheit wie zum Beispiel einem Beinbruch
nicht am Unterricht teilnehmen kann, kann das Abonnement um die entsprechende Zeit verlängert
werden.

Kontodaten zur Abbuchung der Abo-Gebühren:

_________________________   _____________________   __________________________
Kto.-Nr.                                                                    Bank     BLZ

Wiesloch, den ______________  ______________________________________________________
Datum Reitschüler / Erziehungsberechtigter


